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Deutſchland.
Erſte Kammer.

62. Sitzung am 4. Mai 10 Uhr.
Präſident: Graf Rittber g. Am Miniſtertiſch: Niemand. Später

die Herren v. Weſtphalen, v. Bonin, Simons, v. Raumer und
die Regierungs Kommiſſarien Friedländer und v. Klützow.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verleſen und genehmigt.
Einige Urlaubsgeſuche werden auf 8 Tage bewilligt.
Herr v. Zander ſtellt den Antrag, die Namen derjenigen 18 Ab-

geordneten zu verleſen, welche ohne Urlaub abweſend ſind, da es keine
Mittel gäbe, dieſelben zu zwingen, daß ſie ihren Platz einnehmen, oder
ihn Mandat niederlegen.

Die Verleſung geſchieht.
Die Tagesordnung führt zu dem Redaktionsentwurf der Kreisord-

nung, wobei man zunächſt zu der ausgeſetzten Berathung über die
11 und 41 übergeht. Die Kommiſſion hat beide Paragraphen amen-
dirt und ſie ſo zur Annahme empfohlen.

Herr v. Below erklärt ſich für Annahme des S. 11 nach dem
Kommiſſtonsvorſchlage, indem er gleichzeitig die bei der Berathung
der Kreisordnung von dem Herrn Lette gehaltene Rede vielfach
angreift.

Herr Lette erklärt thatſächlich, daß die von dem Vorredner ge-
machten ſchlechten Witze in den Zuſchauer der Kreuzzeitung paſſen, aber
nicht der Würde der Tribüne in der Kammer entſprechen.

Herr v. Below weiß nicht, daß er ſchlechte Witze auf Herrn Lette
gemacht.

Der Präſident erklärt den Ausdruck „ſchlechte Witze“ nicht für
parlamentariſch. (Ruf: „Zuſchauer, Kreuzzeitung“.)

Abg. Freiherr v. Vincke: Jch muß dagegen warnen, daß man
meine, es machen zu können wie der Vogel Strauß, der, wenn er den

Kopf in den Sand ſteckt, glaubt, man könne ihn nicht ſehen. Das
Volk läßt ſich nicht ſo täuſchen und wird, wenn es den Kern der Vor-
lage erſt erkennt, deſto empörter darüber ſein.

Abg. v. Rabe: Thatſächlich will ich bemerken, daß wir nicht wie
der Vogel Strauß glauben, daß das Volk den Kern der Frage nicht
bemerken ſoll, ſondern gerade wünſchen, daß es denſelben erkennen möge.

Die Kommiſſionsfaſſung des F. 11 wird mit Majorität ange-
nommen.

Eben ſo der S. 41 nach einigen Bemerkungen des Herrn Lette
und des Referenten Herrn v. Meding.

Es folgt nunmehr die Berathung darüber, ob und in wie weit
dieſe Kreisprdnung Verfaſſungsänderungen in ſich ſchließe, was
die Kommiſſion jedoch verneint hat.
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Ein Amendement von Mathis beantragt, in Rückſicht auf die
Beſtimmungen über die Virilſtimmen u. ſ. w. in F. 2 entſprechende
Aenderungen des Artikel 105 der Verfaſſung vorzulegen, um darüber
Beſchluß zu faſſen. Ein Zuſatzantrag von Baumſtark hebt noch
einige andere Seiten des H. 2 der Kreisordnung hervor, welche mit Ar
tikel 62, 42 und 4 in Widerſpruch ſtehen.

Mathis begründet ſeinen Antrag und bemerkt dabei, „Sie kön-
nen die Verfaſſung nach Belieben ändern, aber daß jene Beſtimmungen
mit der Verfaſſung übereinſtimmen, können Sie eben ſo wenig beſchließen,
als, daß 2 mal 2 5 iſt.“

Herr Baumſtark verwahrt ſich und ſeine Partei gegen den, vom
Miniſter des Jnnern nenlich gemachten Vorwurf, daß ſie dem rein
theoretiſchen Konſtitutionalismus huldigten, indem er auseinanderſetzt,
daß es ſich bei dem vorliegenden Geſetz um eine rein praktiſche Frage
handele. Von der Verfaſſung ausgehend, werde Niemand die Ver-
leihung von Virilſtimmen rechtfertigen können. Der Redner ſetzt hier-
nach zur Vertheidigung ſeines Amendements den Widerſpruch der Kreis-
ordnung mit der Verfaſſung auseinander. Man wolle jetzt durch die
Kreisordnung die Standesvorrechte wieder einführen, welche die Geſetz
gebung ſeit 1848 und die Verfaſſung ohne allen Rückhalt aufgehoben.
Man baue auf einen Grund, der nicht in der Wirklichkeit, ſondern
nur in der Einbildung Einzelner beruht.

Herr v. Gerlach: Für ihn habe die vorliegende Frage nur eine
untergeordnete Wichtigkeit, da man nur nach 21 Tagen das heutige
Votum zu wiederholen brauche, um die Verfaſſung zu ändern. Der
Herr Abgeordnete geht die Reden der beiden Vorredner durch und macht
darauf aufmerkſam, daß zwiſchen denſelben mehrfache Widerſprüche ob-
walten. Er müſſe dagegen proteſtiren, daß man die freie Auslegung
der Beſtimmungen der Verfaſſungen beſchränke, wo es dem konſervativen
Intereſſe gilt, wo es umgekehrt nicht geſchehe.

Die Herren Mathis und Baumſtark machen thatſächliche Be
richtigungen.

Herr Kisker befürwortet beide Amendements. Man mache der
rechten Seite des Hauſes das Recht nicht ſtreitig, die Verfaſſung abzu
ändern, aber man müſſe dagegen proteſtiren, daß man dabei einen
andern, als den verfaſſungsmäßig vorgeſchriebenen Weg verfolgt.

Herr Brüggemann geht wiederholt auf ſeine beiden, zu S. 9.
der Kreisordnung geſtellten, aber abgelehnten Amendements ein, in
dem er auseinanderſetzt, daß dig, Lage der Sache auch jetzt noch, wievorher, ein und dieſelbe ehe Nach den Grenzen dieſer Amende-

ments ſei er allerdings der Auſicht, daß die Virilſtimmen und die ſtän-
diſche Gliederung mit der Verfaſſung nicht im Widerſpruch ſtehen. Er
wolle jedoch dem Zuſtandekommen eines reformirenden Geſetzes nicht
hinderlich ſein und deshalb werde er für das Geſetz ſtimmen.



Der Miniſter v. Weſtphalen tritt der Anſicht der Kommiſſion
bei, daß durch das Geſetz die Verfaſſung nicht verletzt werde, und er-
kläre er ſich gegen die Amendements.

Nach einer Reihe thatſächlicher Berichtigungen wird der Antrag
auf Schluß der Diskuſſion angenommen.

Das Amendement Matthis wird in ſeinen beiden Punkten bei
namentlicher Abſtimmung mit 72 Stimmen gegen 65 und 82 gegen 56,
der Zuſatz Baumſtarks bei einfacher Abſtimmung verworfen.

Endlich wird die Redaktion der Kreisordnung im Ganzen bei
namentlicher Abſtimmung mit 82 Stimmen gegen 51 angenommen.

Hierauf wird das in der zweiten Kammer angenommene Geſetz,
die Hypotheken im Bezirk Greifswald betreffend, ohne Diskuſſton an-
genommen.

Den letzten Gegenſtand der Tagesordnung bildet ein Bericht über
vier Petitionen, in denen die Abänderung, reſp. Abſchaffung
der Verfaſſung verlangt wird. Die Majorität der Petitionskommiſ-
ſion beantragt bei der Kammer, dieſe vier Petitionen „dem k. Staats-
miniſterium als einen Jntereſſe erweckenden Beitrag zu den anderweitig
vielſeitig laut gewordenen Anſtrengungen patriotiſcher Männer über die
Stellung, welche ein nicht geringer Theil des preußiſchen Volks zu den
ſtaatlichen Einrichtungen nimmt, zu überweiſen.“ Graf v. Dohna-
Kunzendorf, der zum Berichterſtatter ernannt worden iſt, hat den
Bericht ſehr ausführlich und wohl nicht ohne ein gewiſſes Wohlwollen
für das in den Petitionen ausgeſprochene Genre politiſcher Anſichten
erſtattet.

Es entſteht zuerſt eine Debatte, indem Hr. Kühne Verleſung der
Unterſchriften verlangt.

Hr. v. Vincke wünſcht wenigſtens die Verleſung der 33 Unter-
zeichneten, welche den König ſeines Eides auf die Verfaſſung entbunden

haben wollten.
Graf Jtzenplitz ſchlägt vor, die erſten 30 Unterſchriften unter

jeder Petition zu verleſen.
Ueber dieſen Vorſchlag muß wirklich erſt abgeſtimmt werden, wobei

er mit 59 gegen 49 Stimmen angenommen wird.
Die Verleſung ſoll nun erfolgen. Die Abgeordneten drängen ſich,

da der Berichterſtatter ſehr ündeutlich lieſt, dicht um die Tribüne, und
der unglückliche Umſtand, daß viele der Unterſchriften etwas ſchwer zu
entziffern ſind, verurſacht auf der Rechten ſo gut Heiterkeit wie auf der
linken Seite, wozu hier noch außerdem die größtentheil s unbedeutenden
Namen beitragen mögen.

Hr. Herrmann eifert ſehr gegen die Vorliebe, mit denen dieſe
Petitionen von der Kommiſſion behandelt, und wodurch ihnen erſt eine
Wichtigkeit beigelegt worden ſei, und empfiehlt den Uebergang zur ein-
fachen Tagesordnung.

Hr. v. Forſt ner ſpricht auch für die einfache Tagesordnung, aber
unter einem furchtbaren Lärmen und dem faſt ununterbrochenen Ruf nach
Schluß.

Die einfache Tagesordnung wird ſchließlich mit 57 gegen 48 Stim-
men von der äußerſten Rechten angenommen.

Schluß nach 3/, Uhr. Nächſte Sitzung Freitag.
Berlin, den 4. Mai. Es ſind jetzt vielfach Gerüchte über die

Heirathsprojekte des Herzogs von Braunſchweig verbreitet
worden und es ſcheint in der That, daß der Herzog mit derartigen
Planen umgeht. Daß und weshalb Oeſterreich dieſe Jntention begün-
ſtigt, haben wir früher ſchon hervorgehoben. Vornehmlich wünſcht man
das Fortbeſtehen eines geſonderten Herzogthums Braunſchweig und nicht
eine Verſchmelzung dieſes Landes mit Hannover, welche bei einem Ab-
leben des gegenwärtigen regierenden Herzogs von Braunſchweig ohne
Kinder erfolgt. Die Möglichkeit einer Succeſſion des Herzogs Karl, von
Wiener Blättern neulich in Ausſicht geſtellt, iſt nach dem im Februar
1831 zwiſchen dem Königlichen Hauſe von Hannover und dem Herzogs-
lichen von Braunſchweig abgeſchloſſenen Familienakte als durchaus nicht
vorhanden anzunehmen. Bei der abſoluten Regierungsunfähigkeit des
Herzogs Karl iſt die Regierung in dem Herzogthume Braunſchweig als
erledigt zu betrachten. Es geſchieht dies ausdrücklich unter Aufrecht-
haltung der über die Primogenitur in dem Hauſe BraunſchweigWolfen-
büttel beſtehenden Verträge und des pacti Henrico- Wilhelmini. Ein
Rückfall des Herzogthums Braunſchweig an den für abſolut regierungs-
unfähig erklärten Herzog Karl iſt hiernach ſchlechterdings unmöglich, da
die Feſtſetzungen der Häuſer Braunſchweig und Hannover nachträglich
die Anerkennung des Bundestags erlangt haben. Der König von Han-
nover nimmt vielmehr, falls der jetzt regierende Herzog von Braun-
ſchweig ohne männliche Nachkommen ſtirbt, als regierender Herzog Be
ſitz von Braunſchweig. Es iſt eine falſche Annahme, daß der König
von Hannover eventuell nur eine Regentſchaft für den regierungsunfähi-
gen Herzog zu übernehmen habe. Dem Bernehmen nach wird die
Verlobung der Prinzeſſin Sidonie von Sachſen mit dem Kaiſer von
Oeſterreich erſt in einiger Zeit erfolgen. Der Verlobung ſoll übrigens,
wie man hört, dann auch ſehr bald die Vermählung folgen.

Jn wohlunterrichteten Kreiſen wird jetzt wiederum von einer
baldigen Beſetzung des landwirthſchaftlichen Miniſteriums
geſprochen (2).

Während es früher Regel war, daß die Ober Präſidenten auch
den Vorſitz in den betreffenden Konſiſtorien führten, und ſpäter meiſt
aus perſönlichen Rückſichten in einigen Provinzen beſondere Präſidenten
mit der Wahrnehmung der Konſiſtorial- Geſchäfte betraut wurden, wird
jetzt beabſichtigt, die obere Leitung der Konſiſtorien auf die
General- Superintendenten übergehen zu laſſen, und für die ſpe-
zielle Leitung der Geſchäfte Direktoren zu ernennen. Wie wir hören,

werden ſchon in der nächſten Zeit für zwei Provinzen ſolche Direktoren

ernannt werden. (N. Pr. 3.)Es iſt erwähnt worden, daß an einzelnen Orten den Dirigenten
von Privat-Schulanſtalten unterſagt worden iſt, die Schüler und Schü-
lerinnen durch Lehrer unterrichten zu laſſen, welche ſich zu den „freien
Gemeinden“ halten. Wie wir hören, iſt dieſe Maßregel nicht bloß eine
örtliche, ſondern beruht auf überhaupt von dem Miniſterium für geiſt-
liche und Unterrichts- Angelegenheiten allgemein getroffenen Anordnungen.

(C.-B.)
Wien, den 2. Mai. FML. Baron Kempen iſt zum Polizei-

miniſter ernannt. Alle Vereine, Gewerke, Zünfte, die ganze journa-
liſtiſche Preſſe, deren Ueberwachung ſeither dem Miniſterium des Jnnern
zugewieſen war, werden von nun an dem Miniſterium der Polizei „un-
terſtehen.“ Man kann mit einiger Gewißheit annehmen, daß zur Cre-
irung eines Polizeiminiſteriums nichts ſo ſehr beigetragen hat als die
Tages Preſſe. Jch will damit nicht zu verſtehen geben, daß in den
Spalten der Journale für ein ſolches Miniſterium geſchwärmt wurde,
ſondern bloß ſagen, daß die Ueberwachung der Preſſe der beſtändige
Zankapfel zwiſchen dem Militair-Gouvernement und dem Miniſterium
des Jnnern geweſen iſt. Während des Ausnahmszuſtandes glaubte das
Erſtere ſich die Ueberwachung der Preſſe vindiciren zu müſſen, was das
Miniſterium des Jnnern ſtreitig machte, weil es die geſammte Preſſe
als zu ſeinem Reſſort gehörig betrachtete. Dabei beſtehen drei Preß-
Ueberwachungsbureaux, und zwar eins im Praäſidial Bureau des Mini-
ſteriums des Jnnern, eins bei der Stadthauptmannſchaft, und das letzte
beim Militair-Gouvernement, welche zu gleicher Zeit thätig ſind, und
bei welchen drei Stellen gar mancher Redacteur, wegen irgend einer
unliebſamen Notiz oder Aeußerung, an einem Vormittag zu erſcheinen

eingeladen wird. (R. Pr. J.)Aus Altona vom 4. Mai wird geſchrieben: Nachdem bereits die
Verabſchiedung des Kriegskommiſſars v. Stemann amtlich angezeigt
worden, erfährt man nun, daß die Kriegskommiſſare v. Willemoes-
Suhm und v. Foltmar ohne Penſion entlaſſen worden ſind. Man nennt
gerüchtweiſe die Zahl von einigen 70 holſteiniſchen Beamten, die daſ-
ſelbe zu erwarten haben.

Bremen, den 3. Mai. Der von der Bundes Verſammlung mit
der Auflöſung der Flotte beauftragte Staatsrath v. Fiſcher iſt am
Schluſſe der vorigen Woche hier eingetroffen.

Der Senat verordnet die weitere Ausführung der Bundesbe-
ſchlüſſe ſtatt der Verfaſſungs Paragraphen über Verfaſſungs Aende-
rungen, ſo wie in Betreff des Modus, die Meinungsverſchiedenheiten
zu erledigen. Das Recht der Bürgerſchaft, Polizei Verordnungen zu
annulliren, gilt proviſoriſch. Verfaſſungs Veränderungen ſind nur durch
gemeinſchaftlichen Beſchluß vorzunehmen. Meinungsverſchiedenheiten ent-
ſcheidet das Gericht. Der Senat hat ausſchließlich die Polizei Ange-
legenheiten. Die Bürgerſchaft kann gegen Polizei-Verordnungen remon-
ſtriren, event. gerichtliche Entſcheidung provoziren. Auch ſind provi-
ſoriſche Beſtimmungen, die Deputationen betreffend, erſchienen. Neu
iſt Folgendes: Bürgerſchaftsmitglieder klaſſenweiſe; für ſtädtiſche Ver-
waltungen ſtädtiſche Vertreter; wenn in VerwaltungsDeputationen
ſämmtliche Senatsmitglieder von den Bürgerſchaftlichen diſſentiren, ent-
ſcheidet in dringenden Fällen der Senat, event. mit der Bürgerſchaft;
künftig werden Staatsbeamte vom Senate gewählt bei den Deputa-
tionen hat derſelbe nur BegutachtungsVorſchlagsrecht.

Frankreich.
Paris, Dienſtag den 4. Mai, 7 Uhr Abends. Jn der heutigen

Sitzung des geſetzgebenden Körpers wurde die Diskuſſion des Geſetzes
über die Rehabilitation der Verurtheilten fortgeſetzt. (Tel. Dep.)

Paris, Montag den 3. Mai, Abends. Der „Moniteur“ preiſt in
ſeinem Berichte über den vorgeſtrigen Tuilerieen-Ball den Glanz der
Dekorationen den Reichthum der Damen Toiletten, die vortrefflichen
Orcheſter, die mit Meiſterwerken der Kochkunſt reichlich verſehenen Buf-
fets und den muſterhaft organiſirten Dienſt, nicht ohne auf das Beſtre
ben L. Napoleon's hinzuweiſen, durch große offizielle Feſtlichkeiten die
Luxus Gewerbe in Paris kräftig zu fördern, worin bekanntlich die Mi-
niſter und andere hohen Würdenträger ſeinem Beiſpiele folgen. Man
ſah auf dem Balle viele engliſche, öſterreichiſche, preußiſche und ſardi-
niſche Offiziere. Der Präſident durchwandelte wiederholt die Säle in
Begleitung der Miniſter und ſeines Militärſtaats. Die voranſchreitenden
Ordonnanz-Offiziere kündigten ihn mit den Worten „Der Prinz!“ an.

Heute Abends iſt großer Ball bei dem Senats-Großreferendar
General d'Hautpoul; 2000 Einladungen ſind ergangen, und der ge
ſammte Senat wird im Coſtume erſcheinen. Unter dem Zuſtrömen faſt
der ganzen Bevölkerung hielt geſtern General Lawöſtine zu Montmartre
Muſterung über die neue Nationalgarde.

Die Generale Lamoricière, Changarnier und Bedeau,
welche im Militär Almanach unter den General Lieutenants im dispo
niblen Zuſtande aufgeführt ſind und den entſprechenden Gehalt beziehen,
werden aufgefordert, den verfaſſungsmäßigen Eid zu leiſten, widrigenfalls
ſie von der Armeeliſte geſtrichen werden ſollen. Perſigny wird
nächſtens Demoiſelle de la Moscowa heirathen und von L. Napoleon
ein Hochzeitsgeſchenk von 500,000 Fr. erhalten die Braut ſoll I
Mill. Fr. beſitzen.

Einiges Aufſehen hat es hier erregt, daß die Erzherzogin
Sophie, Mutter des Kaiſers von Oeſterreich, eine Zuſammenkunft mit
dem Grafen von Chambord bei ihrem Aufenthalte in Venedig vermie-
den hat. Man ſieht darin den feſten Willen Oeſterreichs, den jetzigen Stand
der Dinge in Frankreich und deſſen Konſequenzen zu unterſtützen. (K. Z.)
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Großbritannien und Jrland.
London den 3. Mai. Am vorigen Sonnabend hat der Herzog

von Wellington ſein 83. Jahr vollendet. Jn Apsley Houſe dräng-
ten ſich die Beſucher, welche dem alten Krieger ihre Glückwünſche dar-
brachten. Am Nachmittage begab ſich der Herzog nach Buckingham Pa-
lace, um der Königin und dem Prinzen Albert einen GratulationsBe-
ſuch abzuſtatten, da der Geburtstag des jüngſten Sohnes der Königin,
des Prinzen Arthur, auf denſelben Tag fällt. Bekanntlich hat der kleine
Prinz dem alten Herzoge zu Ehren den Namen Arthur erhalten.

Türkei.
Dem Vicekönige von Aegypten iſt zwar das Recht des jus gladii

noch für weitere ſieben Jahre zugeſtanden worden, wie bereits mitge
theilt, jedoch mit der Klauſel, daß er jedesmal den Großherrn davon
zu benachrichtigen habe. Die Konferenzen gehen nun zu der Erbſchafts-
frage in Betreff des Nachlaſſes des Vizekönigs Mohammed Ali über.

(D. A. Z.)
sre

Locales.
Halle, den 6. Mai. Frau R., Wittwe und Einwohnerin hierſelbſt,

verſuchte geſtern vor dem Steinthore ſich durch Schnitte in die Adern
in der Gegend des Pulſes und quer über die Bruſt hinweg, zu tködten.
Die Wunden ſind aber, wie wir hören, nicht lebensgefährlich geweſen,
ſondern haben bei der 62jährigen Alten nur eine augenblickliche Er
ſchöpfung zuwege gebracht, in Folge deren ſie mittelſt des Korbes in
das Stadtkrankenhaus geſchafft werden mußte, wo ſie ſich heute ſchon
um Vieles wohler befinden, trotzdem aber immerfort noch den Wunſch,
zu ſterben, zu erkennen geben ſoll.
imaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanaannanannovwolk)lnccckcqcccccCCcscckhhrsaaas

Königliches Kreisgericht zu Halle.
IV. Deputation.

Sitzung am 6. Mai 1852.
Richtercollegium: Wieruszewsky, von Landwüſt, Referendar von

Rauchhaupt.
Staatsanwaltſchaft: Heiſe.
Gerichtsſchreiber: Referendar Dr. Heimann.
1. Der Handarbeiter Andreas Hippelt, 17 Jahr alt bereits wegen Bet-

telns beſtraft, iſt den 25. März c. vom Polizeiſergeanten Trillhaſe im Beſitze von
zwei alten Stücken Bauholz welches in der Halle aufgelagert und vom abgebro-
chenen Siedehauſe herrührt betroffen ohne den redlichen Erwerb nachweiſen zu
können. Obwohl derſelbe heute leugnet, vielmehr vorgiebt dieſe gefunden zu ha-
ben, wird er doch wegen einfachen Diebſtahls mit 14 Tagen Gefängniß beſtraft.

2. Die verehel. Handarbeiter Roſine Licht geb. Huch aus Hochetlau, 89
Jahr alt, noch nicht beſtraft, hat geſtändlich am 6. März e. aus der Scheune des
Anſpänners Zwicke daſelbſt eine Quantität ausgedroſchene Gerſte entwendet. Sie
wird daher wegen einfachen Diebſtahls zu 8 Monat Gefängniß ingleichen zu 1
tet der bürgerlichen Ehrenrechte und Stellung unter Polizei Aufſicht
verurtheilt.

8. Der Dienſtknecht Erdmann Schmidt aus Langenbogen, 22 Jahr alt,
bereits einmal wegen Ausübung groben Straßenunfugs beſtraft, hat behufs ſeiner
anderweiten Vermiethung beim Amtmann Wiegand in Ploötz ſich durch den Muhl-
burſchen Bieler ein Fuührungs- und Entlaſſungszeugniß auf den Namen ſeines
damaligen Dienſtherrn des Muüllers Uhlemann anfertigen laſſen. Er wird daher
wegen Fälſchung von Legitimationspapieren zu 14 Tagen Gefangniß verurtheilt.

4. Die Maurergeſellen Johann Andreas Eduard Spengler von hier, 21
Jahr alt und Johann Karl Knöchel, 28 Jahr alt noch nicht beſtraft haben
nach eignem Zugeſtändniß am 30. Marz c. ein, bei dem Bau eines Ruſtloches des
Zeitz'ſchen Hauſes hierſelbſt von dem Maurerlehrling Moertz gefundenes Goldſtück
demſelben zur Ermittelung des Werthes abgenommen und dieſes an den Goldar-
beiter Krüger fur 31 Thlr. verkauft und Spengler 1 Thlr. 15 Sgr. Knöchel aber
2 Thlr. davon erhalten ohne daſſelbe an den rechtmäßigen Finder abzuliefern.
Sie werden deshalb wegen Unterſchlagung Jeder mit 1 Monat Gefängniß und 1
Jahr Verluſt der bürgerlichen Ehrenrechte Knöchel außerdem aber Verluſt der
Nationalkokarde und Verſetzung in die zweite Klaſſe des Soldatenſtandes beſtraft.

5. Der Handarbeiter Gottfried Freimuth von Wettin, 48 Jahr alt, der
Handarbeiter Karl Auguſtin ebendaher, 29 Jahr alt, und der Handarbeiter
Friedrich Azeroth, 22 Jahr alt, haben nach der eidlichen Ausſage des Koſſath
Maedler zu Krebitz denſelben am 6. März c. Abends beim Uebergehen uber ſein
Grundſtuck, als er ſie pfanden wollte, mit Stöcken dergeſtalt auf den Kopf ge
ſchlagen, daß nach dem ärztlichen Gutachten derſelbe blutete und fur ſeine Geſund-
heit nachtheilige Folgen blieben. Es wird daher Jeder von ihnen wegen vorſatz-
licher und Koörperverletzung eines Menſchen zu 4 Wochen Gefängniß
verurtheilt.

6. Der Kellner Kirchhoff und der Hausknecht Scheffler von hier,
erſterer 20 Jahr, letzterer 29 Jahr alt, haben im December pr. und Februar C.
gemeinſchaftlich 4 Loos der 41. Königl. Saächſiſchen Landeslotterie geſpielt. Sie
ſind geſtandig dieſes Vergehens und werden dessalb in heutiger Sitzung wegen
verbotenen Spielens in fremden Lotterien ein Jeder mit 2 Thlr., im Unvermö-
gensfalle 48ſtuündigen Gefängniß beſtraft.

7. Der Knabe Friedrich Rudloff, 15 Jahr alt und Friedrich Wilhelm
Hennersdorf, 14 Jahr alt, beide von hier, letzterer bereits mehrfach beſtraft,
haben geſtändlich am Nachmittag des 31. März c. gemeinſchaftlich das Thorſchloß
und 2 Fenſterladenwirbel in einem Seitengebäude des Hauſes Nr. 1842 hier, mit
einer Zange und einem Stemmeiſen gewaltſam abgemacht und dann verkauft und
den Erlös getheilt. Sie werden deshalb wegen einfachen Diebſtahls Jeder mit 8
Tagen Gefängniß beſtraft.

8. Der Lackirerlehrling Karl Friedrich Wilhelm Preuße von hier, 15 Jahr
alt, hat geſtändig ſeinem Lehrherrn Camnitius hier, 1) im Mai 1851 ans einer
Schachtel 3 Sgr., 2) im Juni 1851 aus dem Laden der Kaufleute Klinsmann
und Kühne eine Schachtel mit Nachtlichtern, 3) im Januar d. J. dem Wilhelm
Camn'itius, mit dem er in einem Zimmer ſchlief, 2 Sgr., 4) im März d J. auf
dem Hofe des Gaſtwirths Mente eine Flaſche Wein und 5) um dieſelbe Zeit aus
der Küche ſeines genannten Lehrherrn ebenfalls eine Flaſche Wein entwendet und
wird wegen mehrerer einfacher Diebſtähle zu 14 Tagen Gefaängniß verurtheilt.

9. Der Handarbeiter Chriſtian Friedrich Eckardt von Zſcherben, 62 Jahr
alt, wegen muthwilligen Querulirens vereits mehrfach beſtraft iſt heute abermals
wegen dergleichen Vergehen zu 4 Monat Gefangniß verurtheilt.

10 Der Fuhrmann Friedrich Daniel Schwetſchke von Löbejuün, 42 Jahr
alt, iſt geſtändig am 28. Januar d. J. mit dem Exekutor Bertram wegen der
von dieſem kurz vorher vollſtreckten Exekution in einen Wortwechſel gerathen und
durch die Zeugen uüberführt, dabei geäußert zu haben, er dürfe nicht in ſein Haus
kommen, ihm dabei mit der Fauſt gedroht, und ſpäter hinzugeſetzt, daß er ihm,

den elenden Menſchen, eine Naſe drehen werde. Er wird deshalb wegen Beleidi-
gung eines Beamten, in Bezug auf ſein Amt, mit 14 Tagen Gefangniß beſtraft.
11. Der Schuhmacher Karl Ludwig Fröbe von hier, 48 Jahr alt, ſchon

einmal in Unterſuchung gewiſſen und beſtraft, hat geſtändig den Schullehrer Koep
pel en auf deſſen Beruf beleidigt. Er wird deshalb zu 3 Wochen Gefängniß
verurtheilt.

12. Der Knabe Johann Carl Küſtenbruck von hier, 15 Jahr alt, hat zu
geſtanden, am 2. April c. auf hieſigem Markte aus der Bude des Drechsler Berger
ein hölzernes Pferd und einen hölzernen Löwen entwendet zu haben und wird
deshalb zu 8 Tagen Gefängniß verurtheilt.

13. Die verehel. Caroline Lehmann geb. Beinemann von hier, 34 Jahr
alt, hat geſtaändiger Weiſe am 10. März e. an dem Nietlbener Kohlenſchacht etwa

Tonne Kohlen von dem Haufen, welcher ihrem Ehemann fur ſeinen Dienſtherrn
zugemeſſen war, entwendet und wird wegen einfachen Diebſtahls mit 1 Woche
Gefängniß beſtraft.

14. Die unverehel. Amalie Brendel von hier 24 Jahr alt, iſt durch die
Beweisaufnahme überführt, den Sekretair Hupe hier als ſie in deſſen Dienſte
ſtand fur mehrere Arbeiten wo ſie 8 Sgr. gezahlt, 3 Sgr. 9 Pf. angeſetzt,
ſomit 9 Pf. und mehrere Gelder welche ihr zur Bezahlung gegeben nicht be
zahlt und auch unterſchlagen zu haben und wird deshalb mit 3 Monat und
50 Thlr. Geldbuße eyent. noch 1 Monat Gefängniß und 1 Jahr Verluſt der bur-
gerlichen Ehrenrechte und Stellung unter Polizeiaufſicht beſtraft.

15. Die unverehel. Henriette Ban aus Plößnitz, 14 Jahr alt, hat geſtaän-
dig am 15. Februar c. bei dem Händler Schönbrodt zu Plößnitz im Auftrage des
Amtsverwalters Baumgärten fur 2 Sgr. Zucker gefordert und erhalten ohne
von dem c. Baumgarten dazu ermächtigt zu ſein. Sie wird deshalb wegen Be-
trugs zu 3 Tagen Gefängniß verurtheilt.

16. Der Böttchermeiſter Gottlob Karl Reuſcher von Bruckdorf 43 Jahr
alt mehrfach ſchon wegen Holzdiebſtahls beſtraft, iſt durch die ſtattgefundene
Beweiſes- Aufnahme überführt es unterlaſſen zu haben ſich eine Miethswohnung
zu verſchaffen und wird deshalb zu 1 Monat Gefängniß und Detention in einem
Arbeitshauſe verurtheilt.

17. Die verehel. Friederike Henkel geb. Schönau zu Döllnitz 88 Jahr
alt ſchon einmal wegen Diebſtahls beſtraft, hat geſtändig im Herbſte v. J. von
dem Ackerſtucke des Gaſtwirths Schaaf daſelbſt 6 Stuck Krauthäupte im Werthe
von 1 Sgr. 6 Pf. geſtohlen und wird zu 14 Tagen Gefängniß Verluſt der bür
gerlichen Ehrenrechte und Stellung unter Polizeiaufſicht auf 1 Jahr verurtheilt.

13. Die unverehel. Amalie Haußner, 22 Jahr alt, bereits mehrfach be
ſtraft, wird wegen gewerbsmäßiger Unzucht zu 14 Tagen Gefängniß und nach
heriger Detention in einem Arbeitshauſe verurtheilt.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 4, bis 6. Mai.

Im Kronprinzen: Hr. Gardejägeroffizier v. Eckartsberg u. Hr. Fabrikbeſ. Callen
buſch a. Sömmerda. Hr. Rittergutsbeſ. Markſcheffel a. Dunzenhauſen. Hr.
Partik. Winkens a. Dresden. Die Hrn. Kaufl. La Roche a. Frankfurt, Zobel
a. Berlin Seiler a. Hamburg, Goldbeck a, Stettin Lange a. Buchholz,
Raff a. Blankenburg.

Stadt Zürich: Frau Ober-Amtm. Sander a. Neukirchen. Hr. Direktor Hertel
a. Breslau. Hr. Organiſt Jager a. Stralſund. Hr. Dr. Dallwitz a. Mans-
feld. Die Hrn. Kaufl. Willfeld a. Aachen Burkhardt a Berlin Naumann
a. Magdeburg Gall a. Biberach Koch a. Frankfurt Becker a. Offenbach,
Einbrücks a. Krefeld.

Goldner King: Die Hru. Amtl. Fuß a. Bloöſien u, Rudolph a. Profen. Hr. Leh-
rer Karge a. Potsdam. Hr. Kand, Honſtedt a. Boitzenburg. Hr. Bergoffiz.
Braune a. Hannover.

Goldger Löwe: Hr. Fabrik, Ruprecht a. Cölleda. Hr. Kaufm. Spalding g,
remen.

Engliſcher Hof: Die Hrn. Kaufl. Reinert u, Böttcher a. Berlin, Krüger a. Bres-
lau, Hogenſtein a. Elberfeld.

Stadt Hamburg: Hr. Ober-Amtm. Zabel a. Eilenburg. Hr. Oekonom Arnold
a. Könnern. Hr. Chemiker Senf a. Magdeburg. Hr. Kaufm. Kunkel a.
Dingelſtedt. Hr. Landwirth Hagen a. Gotha. Hr. Rentier v. Merengen a.
Rotterdam. Hr. Aktuar Rümpe a. Schweinitz. Hr. Rittmſtr. v. Niebmann
u. Hr. Ober-Lieut. Bregert a. Dresden.

Schwarzer Bär: Hr. Kaufm. Gottſchalk a. Schkölen. Mad. Backer a. Magdeburg.
H. Oekon. Kuhne a. Neuſtadt. Hr. Steinhauermſtr. Klotz a. Querfurt.
Die Hrn. Fabrik. Peter a. Peuſtadt u. Eilers a. Monebach. Hr. Oekonom
Peter a. Neuſtadt. Hr. Buchhdl. Reiſ. Kreiß a. Magdeburg. Hr. Handl.
Comm. Huſte a. Kottbus.

Goldne Kugel: Die Hrn. Kaufl. Lehmann a. Dresden Lippmann a. Berlin,
Richter a. Tilſit, Müller a. Leipzig. Hr. Obertelegraphen Jnſp. Kruſemann
a. Berlin. Hr. Getreidehdlr. Pöllmann u. Hr. Gaſtw. Mehringer a. Mün-

Hr. Rentier Schottlander a. Breslau. Hr. Getreidehdlr. Claus a.
etzdorf.

Eiſenbahnhof: Die Hrn. Kaufl. Forchmann a. Berlin, Grote u. Scheller a, Ham-
burg. Hr. Dr. Ritſchl a. Stettin. Hr. Maſchinenbauer Beil a, Burg.

Chüringer Zahnhof: Hr. Sänger Klein u. Frl. Klär Sängerin a. Wiesbaden.
Die Hrn. IKaufl. Hüber a. Lünnes Landaw a. Breslau Ochs a. Frankfurt,
Jähnert a. Naumburg, Pignol a. Berlin, Wirks, Volz u, Roſenthal a Frank-
furt, Bohne a. Nordhauſen Koch a. Magdeburg. Hr. Oberſtlieut. Graf v.
Herdiberky a. Raſtadt. Frau v. Stranz a. Breslau. Die Hrn. Reg. Räthe
Nauck a. Quedlinburg u. Kräger a. Gotha. Hr O. -Amtm. Scheller a. Bien
dorf. Hr. Reg. Aſſeſſor v. Franken u. Hr. Reg. Feldmeſſer Hubler a. Wei
ßenfels.

Meteorologiſche Beobachtungen.

4. Mai. Morgens 6 Uhr. Nachm. 2 Uhr. Abends 10 Uhr. Tagesmittel.

Luftdruck 334,94 Par. L. 335,19 Par. L. 335,52 Par. L. 335,22 Par. L.

Dunſtdruck 2,35 Par. L. 2,08 Par. L. 2,34 Par. L. 2,26 Par. L.

Relat. Feuchtigk. 91 pCt. 62 pCt. 79 pCt. 77 pCt.
Luftwärme 2,8 Gr. Rm. 85,9 Gr. Rm. 4,4 Gr. Rm. 4,4 Gr. Rm.

Der Luftdruck iſt auf O Gr. Reaumur reducirt.

Allgemeiner Anzeiger.
Verlobt: Johanne Looſe und Apotheker Sieg mund Spren-

gel (Halberſtadt).
Getraut: Wilhelm Baetge und Louiſe Baetge geb. Foh-

winkel (Magdeburg). Julius Simon und Louiſe Simon
geb. Schmidt (Magdeburg).

Geboren: Adolph Barkow, ein Sohn (Nienburg). P. Wolf,
eine Tochter (Schaafſtädt).
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Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Unter Bezugnahme auf mein Circular vom
24. v. Mts. mit welchem ich den Ortsbehörden
die Liſten der, zur diesjährigen Uebung deſig-
nirten Wehrmänner aller Waffen zugefertigt habe,
fordere ich die Ortsbehörden im Saalkreiſe auf,
den Wehrleuten welche triftige Gründe zur Be
freiung von der diesjährigen Uebung zu haben
meinen, bekannt zu machen, daß ſie ſich am

11. Mai Vormittags 11 Uhr
in meinem Büreau perſönlich zu geſtellen, und
ihre Reclamationsgründe mir vorzutragen haben,
indem auf ſpätere Reclamationen keine Rückſicht
genommen werden könne.

Jedem der Reclamanten iſt von der Ortsbe-
hörde eine vollſtändige Beſcheinigung über ſeine
Familien und ſonſtigen Verhältniſſe mitzugeben,
damit derſelbe mir ſolche vorlegt.

Halle, den 1. Mai 1852.
Der Landrath des Saalkreiſes

v. Baſſewittz.

Bekanntmachung.
Zum Ausgebot der Lieferung der in den drei

Jahren 1853 bis mit 1855 bei hieſiger Saline
benöthigten Mauer und Dachſteine iſt von uns
am Freitag, den 14. Mai c., Vormittags

11 Uhr,
Termin in unſerm Amtshauſe anberaumt wor-
den, zu welchem qualificirte Lieferungsluſtige
hierdurch eingeladen werden.

Die Bedingungen, welche dieſem Lieferungs-
geſchäft zum Grunde liegen, ſind von jetzt ab
in unſerer Regiſtratur einzuſehen, werden aber auch
bei dem Termine ſelbſt bekannt gemacht werden.

Saline Halle, den 28. April 1852.
Königliche Salinen Verwaltung.

Jn der Buchhandlung des Waiſenhauſes in
Halle iſt zu haben

Bunte Stickmuſter in Wriß.
Von Charlotte Leander. 5 Hefte 1 Thlr. 20
Sgr. Einzeln iſt das Heft zu 10 Sgr. zu
haben.

Die Verlagsbuchhandlung
von Hennings Hopf in Erfurt.

Wieſenverpachtung.
8 bis 9 Morgen doppelſchurige Wieſen verpachtet

ſofort die Pfarre zu Wörmlitz.

Zwei Nittergüter in Niederſchleſien
ſind durch mich zu verkaufen. Das eine iſt im Goldberger Kreiſe romantiſch gelegen, hat 1200 Mor-
gen ausgezeichneten Boden (800 fur Weizen und Rapps, 320 Forſt), ſehr ſchönes Schloß, maſſive
Wirthſchafts- Gebäude und im beſten Zuſtande ſich befindendes Jnventarium, nebenbei bemerkt einen
Getreidevorrath von noch 3000 Scheffeln. Der den Umſtänden angemeſſene äußerſt niedrige Kaufpreis
beträgt 80,000 Thlr. bei einer Anzahlung von 40,000 Thlr.

Das andere nicht minder zu empfehlende liegt in der Nähe Haynau's, hat 360 Morgen Areal,
wovon 317 beinahe durchgängig Weizenboden, und koſtet 36,000 Thlr. bei einer Anzahlung von
15,000 Thlr. Die Entfernung von der Breslau Berliner Eiſenbahn iſt bei beiden gering.

Wirklichen Selbſtkäufern ertheilt nähere Auskunft der Commiſſionär C. Louis Taeuber in Leip-
zig, Burgſtraße Nr. 1.

Stelle für eine Wirthſchafterin.
Eine zuverlaſſige Wirthſchafterin erhalt zu Johannis

auf einem groöößern Rittergute Stellung durch das
Comtoir von

Clemens Warnecke in Braunſchweig.

Bei Fr. Benj. Auffarth in Frankfurt iſt
ſo eben erſchienen und in der unterzeichneten Buch

handlung zu haben
Kappel, C. A., (Director der Reitunterrichtsan-

ſtalt der freien Stadt Frankfurt a/M.) Die Ele-
mentarlehre der Reitkunſt. Ein Leitfaden zum
Unterricht im Schul und Campagnereiten, nebſt
einer kurzgefaßten Reitlehre fur Damen und einem
Anhang uber das Verhalten auf Reitbahnen. 8.

broch. 1 Thlr.Buchhandlung des Waiſenhauſes
in Halle.

Hauslehrer -Stellung.
Ein Hauslehrer geprufter Seminariſt der

auch im Lehrfache der lateiniſchen und franzoöſiſchen
Sprache ſowie in der Muſik bewandert iſt und
dieſe Eigenſchaften, ſowie ein ſtreng moraliſches
Leben durch glaubhafte Atteſte nachweiſen kann er-
halt in Schleſien auf einem Rittergute Stellung ge
gen gutes Salair. Frankirte Anmeldungen werden
nur beruckſichtigt, wenn der Herr Reflectant obige
Qualificationen durch glaubwurdige Atteſte nachwei-
ſen kann.

Das Nahere in der Expedition d. Bl.

Ein Frauenzimmer von guter Bildung, in den
dreißiger Jahren, geſchickt im Nähen aller Art,
ſo wie auch fähig, einem Hausweſen vorzuſtehen
und Kinder zu erziehen, wünſcht in guter Fa-
milie baldigſt ein Unterkommen.

Auskunft ertheilt die Poſt- Expedition zu
Stadt-Sulza.

Getreidepreiſe.
Halle, den 6. Mai.

Weizen 2 thlr. ſgr. pf. bis 2 thlr. 15 ſgr. pf.
2 10Roggen 2 2 6 e bis

Gerſte 1 15 bis 1 20Hafer 25 bis 1 2 C
Schifffahrts Nachrichten.

Die Schleuſe zu Magdeburg paſſirten Schiffer.

Aufwärts, den 3. Mai. E. Reuter, Steinkoh
len, v. Hamburg n. Halle. J. Behrend, Breun
holz, v. Havelberg n. Schönebeck. W. Pritzkow,
Weizen, v. Breslau n. Halle. C. Ackermann, desgl.
v. Berlin n. Halle. C. Bernau, Hafer, v. Stettin
n. Bernburg. C. Thormann, Brennholz v. Havel-
berg n. Frohſe. C. Zerges, desgl. A. Heidecke,
desgl. v. Nitzau n. Schönebeck. C. Hohenſtein,
desgl. C. Weber, Steinkohlen, v. Hamburg n.
Bernburg.

Den 4. Mai. D. Sturmer, Brennholz, v. Havel-
berg n. Frohſe. Wittwe Hacker, desgl. G. Schulz,
Dachſteine, v. Hohengöhren n. Stadtmarſch Magde
burg. Com. K. S. Schifff., 2 Kähne, Brennholz,
v. Spandow n. Buckau, G. Paproth, Steinkohlen,
v. Hamburg desgl. Wittwe Röder, Weizen und
Roggen, v. Berlin n. Halle, C. Große, Guüter, v.
Magdeburg n. Oresden. C. Zimmermann, Schlemm-
kreide, v. Stettin n. Halle. F. Lange, (Syrup, v.
Breslau n. Stadtm.-Magdeburg. C. Hoerig, Rog
gen, v. Berlin n, Halle. F. Hertel, Weizen und
Roggen, v. Magdeburg desgl. C. Koch, Nr. 24,
Guter, v. Magdeburg n. Dresden. J. Hoefner,
Kalkſteine, v. Rüdersdorf n. Schönebeck. W. Koh
ling, Brennholz, o. Havelberg u. Schönebeck H.
Winterfeld, Steinkohlen, v. Hamburg n. Bernburg.
S. Behrend, desgleichen. C. Broeſel, Brennhoſz, v
Spandow n. Stadtm.- Magdeburg.

Niederwärts, den 3. Mai. Schleppkahn Friedrich, H. M.D.Schifff. Comp., Guüter, e r

berg Wden 4. Mai. Kohling Bruchſteine v. Plön. Rothenſee. J, u. G. Hoenel 2 Kähne;,
ſteine, v. Pirna u. Stettin. F. Wegner Steinkoh
len v. Dresden n. Magdeburg. C. Bornemann
Oelkuchen, v. Trotha n Hamburg. F. Foörſter, Gü-
ter, v. Dresden n. Magdeburg.

Magdeburg, den 3. Mai 1852.
Königl. Schleuſen-Amt. Haaſe.

Abgang und Ankunft der Eiſenbahn Züge und Poſten in Halle.

Abg. nach 44, 7*, 84 U. Morg., 114* U. Vorm., 24, 42 U. Nachm., 74 U. Abds.sAnk. von Leipzig 63 64* U. Morg., 123 U. Mitt., 44, 64 U. Nachm., 74*, 114 u. Abre, Perſonengeld: J. Kl. 27 Sgr., II. Kl. 18 Sgr., III. Kl. 11 Sgr.

Abg. nach Magdeburg 63, 84* U. Morg., 124 U. Mitt., 64 U. Nachm., 7
Ank. von 7* u. (iſt in Cöthen übernachtet), 84 U. Morg., 1

U., (übern. in Cöthen), 114 U. Abds. I. Kl. 2 Thlr. 9 Sgr. II. Kl. 1 Thlr.13 u. Vorm., 24 U. NRachm., 73 u. Abe hlr. 16 Sgr.,in. Kl. 29 Sgr.
Die mit bezeichneten Züge ſind Güterzüge mit Perſonenbeförderung u. halten bei Weſterhüſen Wulffen, Gr. Weißandt, Niemberg u, Gröbers an.

7Ab na 5Ant. en Berlin 44** Uhr Morg., 24 Uhr Nachm., 74 Uhr Abds.63 Uhr Morgens 44** Uhr Nachmittags. I. Kl. 5 Thlr. 9 Sgr. II. Kl. 3 Thlr. 19 Sgr., III. Kl. 2 Thlr. 21 Sgr. 6 Pf.
Die mit bezeichneten Züge wechſeln in Cöthen die Wagen nicht.

Abg. nach Lrfurt 43, 9* Uhr Morgens, 24* Uhr Nachm., 74* Uhr Abends. I. Kl. 3 Thlr. 25 Sgr., II. Kl. 2 Thlr. 5 Sgr., III. Kl. 1 Thlr. 20 Sgr. in 1 Tage hin und
Ank. von 6 i U. Morg., 114* U. Vorm., 44 U. Nachm., 77 U. Abds. zurück II. Kl. 3 Thlr. 25 Sgr., III. Kl. 2 Thlr. 12 Sgr.

Abg. na 43, 9* u. Morgens, 23* U. Nachmittags, 74* U. Abends (übernachtet in Erfurt. I. Kl. 5 Thlr. 25 Sgr. II. Kl. 3 Thlr. 9 Sgr., III. Kl. 2 Thlr.g Lisenach gens, 24 chmittags, 7 ch f h gr., hlr. 17 SgrAnk. von 6 U. Mrg. (iſt in Weimar übern. 114* U. Vorm., 44 U. Nachm., 7 U. Abds. in 1 Tage hin u. zurück II. Kl. 5 Thlr. 26 Sgr., III. Kl. 3 Thlr. 20 Sgr.
Am Sonntag wird nach allen Stationen der Thüringer Bahn für Hin und Herfahrt der einfache Fahrpreis bezahlt.

Abg. nach Cassel 9* U. Morgens 74* U. Abends. (übernachtet in Erfurt. I. Kl. 8 Thlr. 25 Sgr., II. Kl. 5 Thlr. 5 Sgr. 6 Pf., III. Kl.
Ank. von 67 U. Morg. (iſt in Weimar übern. 114* U. Vorm. (iſt in Eiſenach übern. 44 U. Nachm. 3 Thlr. 24 Sgr. 6 Pf.

z Frankfurt a. 44. u. Morgens, 74* U. Abends (übernachtet in Erfurt).
G U. Morg. (iſt in Weimar übern. 114* U. Vorm. iſt in Eiſenach übern.), 44

ie mit bezeichneten Züge ſind Güterzüge mitO

u. Nachm. Perſonenbeförderung.

Abgehende Poſten.

und Abends zwiſchen 9 und 10 Uhr. S

Bitterfeld Täglich, 1 Uhr Nachm. Cönnern: Täglich,
nenpoſt) Dienſtag Donnerſtag, Sonnabend 4 Uhr Nachm. (Botenpoſt) Sonntag, Montag,

dem platten Lande, täglich exél. Sonntags früh 6 Uhr.

7 Uhr Abends. Eisleben: Täglich, 4 Uhr Nachm. Löbejün: (Perſo
Mittwoch, Freitag, Nachm. 4 Uhr. Nordhauſen Täglich, früh 10 Uhr,

chraplau: Sonntag, Dienſtag, Donnerſtag, Sonnabend, 4 Uhr Nachm. Wettin Täglich Abends 7 Uhr. Botengänge nach

Ankommende Poſten. Bitterfeld Täglich s Uhr Vorm. Cönnern: Täglich, früh s uhr. Eisleben: Täglich, früh 104 uhr. Löbejün (Perſo
nenpoſt) Dienſtag, Donnerſtag, Sonnabend, früh 74 Uhr (Botenpoſt) Sonntag, Montag, Mittwoch, reitag, früh 74 Uhr. Nordhaufen: Täglich, 4 Uhr Morgens und

5 Uhr Abends. Schraplau: Dienſtag, Donnerſtag Sonnabend Sonntag früh um 9 Uhr.

Druck der Waiſenhaus Buchdruckerei.

ettin Täglich früh um 8 Uhr.

r

w c 2.
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